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BMF: Ergänzung des Anwendungsschreibens zu Mitteilungspflichten bei 

Auslandsbeziehungen nach § 138 Abs. 2 und § 138b AO 

Nach § 138 Abs. 2 S. 1 AO haben Steuerpflichtige mit Wohnsitz, gewöhnlichem 

Aufenthalt, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland (inländische Steuerpflichtige) das 

für sie nach §§ 18 bis 20 AO zuständigen Finanzamt über bestimmte Ereignisse 

in Bezug zu Auslandsbeziehungen in Kenntnis zu setzen. Unter anderem ist nach 

§ 138 Abs. 2 Nr. 3 AO mitzuteilen der Erwerb oder die Veräußerung von Beteili-

gungen an einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse mit 

Sitz und Geschäftsleitung außerhalb des Geltungsbereichs der AO, wenn (a) 

damit eine Beteiligung von mindestens 10 % am Kapital oder am Vermögen der 

Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse erreicht wird oder (b) 

die Summe der Anschaffungskosten aller Beteiligungen mehr als 150.000 EUR 

beträgt. 

Das BMF-Schreiben vom 18.07.2018 enthält eine Ergänzung der auf die be-

schriebene 150.000 EUR-Grenze bezogenen Textziffer 1.3.1.3 des BMF-

Schreibens vom 05.02.2018 und konkretisiert deren Anwendung. Danach muss 

der Erwerb oder die Veräußerung von börsennotierten Beteiligungen an einer 

Gesellschaft von weniger als 1 % trotz Überschreitens der 150.000 EUR-Grenze 

nicht mitgeteilt werden, wenn mit der Hauptgattung der Aktien der ausländischen 

Gesellschaft ein wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer Börse in einem 

EU-/EWR-Staat oder an einer in einem anderen Staat nach § 193 Abs. 1 Nr. 2 

und 4 KAGB von der BaFin zugelassenen Börse stattfindet. Für die Ermittlung 

der 1 %-Grenze sind die gehaltenen Beteiligungen zu berücksichtigen. Wird die 

150.000 EUR-Grenze mittels börsennotiertem Erwerb bzw. Veräußerung über-

schritten, so dass deshalb keine Meldepflicht besteht, und folgt darauf ein Erwerb 

bzw. eine Veräußerung, der bzw. die nicht unter Satz 1 fällt, ist der vorangegan-

gene börsennotierte Erwerb bzw. die Veräußerung hinsichtlich der 150.000 EUR-

Grenze außer Betracht zu lassen. Das Schreiben verweist in diesem Zusammen-

hang auf eine aktuelle BaFin-Liste der nach § 193 Abs. 1 Nr. 2 und 4 KAGB zu-

gelassenen Börsen. 

BMF: Entwurf eines BMF-Schreibens zu Innenumsätzen (EuGH-

Entscheidung Rs. C-7/13 „Skandia“) 

Der EuGH hatte mit Urteil vom 17.09.2014 in der Rs. Skandia America (C-7/13) 

überraschend entschieden, dass Art. 2 Abs. 1, Art. 9 und Art. 11 der Richtlinie 

2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuer-

system dahin auszulegen sind, dass die von einer Hauptniederlassung in einem 

Drittland zugunsten einer Zweigniederlassung in einem Mitgliedstaat erbrachten 

Dienstleistungen steuerbare Umsätze darstellen, wenn die Zweigniederlassung 

einer umsatzsteuerlichen Organschaft angehört.  

Diese Auffassung widersprach dem deutschen Grundsatz der sog. Unterneh-

menseinheit, wonach Dienstleistungen zwischen einer Hauptniederlassung und 

ihren Betriebsstätten stets als nicht steuerbare Innenumsätze behandelt werden. 
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Nachdem eine offizielle Anwendung der EuGH-Entscheidung in Deutschland bis-

lang nicht erfolgt ist, hat das BMF nun einen ersten Entwurf eines BMF-

Schreibens veröffentlicht, wonach die EuGH-Entscheidung wörtlich umgesetzt 

werden soll. Dementsprechend sollen Umsätze mit einem im (wie im Urteilsfall) 

im Drittland belegenen Stammsitz umsatzsteuerbar sein, während Umsätze mit 

einem im EU-Ausland belegenen Stammsitz explizit weiterhin nicht steuerbar 

sein sollen.  

Die Regelungen des für die Unternehmenspraxis äußerst bedeutsamen BMF-

Schreibens wären in allen offenen Fällen anzuwenden, gleichzeitig würde es 

nicht beanstandet, wenn der Steuerpflichtige betreffend vor dem 01.01.2019 aus-

geführter Umsätze weiterhin die aktuell geltenden Praxis des insgesamt nicht-

steuerbaren Umsatzes anwendet. 

HEUBECK: Neue Sterbetafeln für die Bewertung von Pensionsrückstellun-

gen veröffentlicht  

Am 20.07.2018 sind die neuen HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G erschienen, 

welche die neuesten Statistiken der gesetzlichen Rentenversicherung und des 

Statistischen Bundesamtes berücksichtigen. Erstmalig werden auch sozioöko-

nomische Faktoren einbezogen. Insgesamt wird ein moderater Anstieg der Pen-

sionsrückstellungen erwartet. In Deutschland werden die Richttafeln u.a. für die 

Bewertung von Pensionsverpflichtungen nach HGB, IFRS und EStG verwendet. 

Analog zur Veröffentlichung der Richttafeln 2005 G am 06.072005 wird erwartet, 

dass die Finanzverwaltung mit einem Anwendungsschreiben reagiert und darin 

auch auf die Erstanwendung der neuen Richttafeln eingeht. Das damalige An-

wendungsschreiben erging am 16.12.2005 (also 5 Monate nach Veröffentlichung 

der Richttafeln 2005 G). Zur zeitlichen Anwendung enthielt dieses BMF-

Schreiben folgende Regelung: "Die „Richttafeln 2005 G“ können erstmals der 

Bewertung von Pensionsrückstellungen am Ende des Wirtschaftsjahres zugrunde 

gelegt werden, das nach dem 06.07.2005 (Tag der Veröffentlichung der neuen 

Richttafeln) endet. Der Übergang hat einheitlich für alle Pensionsverpflichtungen 

und alle sonstigen versicherungsmathematisch zu bewertende Bilanzposten des 

Unternehmens zu erfolgen. Die „Richttafeln 1998“ können letztmals für das Wirt-

schaftsjahr verwendet werden, das vor dem 30.06.2006 endet." 

Sollte die Finanzverwaltung auf die neuen Richttafeln 2018 analog 2005 reagie-

ren, so hätte ein Unternehmen mit Bilanzstichtag zum Jahresende ein Wahlrecht, 

ob die Einführung der neuen Richttafeln 2018 am 31.12.2018 oder am 

31.12.2019 erfolgt. Bei Bilanzstichtag 30.09. ergäbe sich ein Wahlrecht, ob die 

Einführung der neuen Richttafeln am 30.09.2018 oder am 30.09.2019 erfolgt. 

BFH: EuGH-Vorlage zur Umsatzbesteuerung von Vereinen 

Der BFH zweifelt an der Umsatzsteuerfreiheit von Leistungen, die Sportvereine 

gegen gesondertes Entgelt erbringen. Mit Beschluss vom 21.06.2018 (V R 20/17) 

hat er daher ein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH gerichtet. 
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Im Streitfall erbrachte der Kläger, ein Golfverein, verschiedene Leistungen gegen 

gesondert vereinbartes Entgelt. Dabei handelte es sich insbesondere um die Be-

rechtigung zur Nutzung des Golfspielplatzes (Greenfee), um die leihweise Über-

lassung von Golfbällen für das Abschlagstraining mittels eines Ballautomaten und 

um die Durchführung von Golfturnieren, bei denen der Kläger Startgelder für die 

Teilnahme vereinnahmte. Das beklagte Finanzamt sah diese Leistungen als um-

satzsteuerpflichtig an. Demgegenüber bejahte das Finanzgericht eine Steuerfrei-

heit, die sich zwar nicht aus dem nationalem Recht, aber aus dem Unionsrecht 

und dabei aus Art. 132 Abs. 1 Buchst. m der Richtlinie 2006/112/EG des Rates 

vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL) er-

gebe. 

Hieran zweifelt der BFH. Aus der Rechtsprechung des EuGH (EuGH-Urteil British 

Film Institute vom 15.02.2017 C-592/15) könne abgeleitet werden, dass Art. 132 

Abs. 1 Buchst. m MwStSystRL keine unmittelbare Wirkung zukomme, so dass 

sich Steuerpflichtige auf diese Bestimmung nicht berufen können, um sich gegen 

eine Steuerpflicht nach nationalem Recht zu wehren. 

Sollte der EuGH eine unmittelbare Wirkung von Art. 132 Abs. 1 Buchst. m MwSt-

SystRL verneinen, würde dies zu einer Rechtsprechungsänderung führen. Denn 

der BFH hat in der Vergangenheit eine unmittelbare Wirkung und Berufbarkeit 

bejaht. Dies führte insbesondere zu einer aus dem Unionsrecht abgeleiteten 

Steuerfreiheit für die Berechtigung zur Nutzung des Golfspielplatzes (Greenfee) 

und für die leihweise Überlassung von Golfbällen. 

Nicht streitig ist in der nunmehr beim EuGH anhängigen Rechtssache, ob Golf-

vereine, die von ihren Mitgliedern Vereinsbeiträge erheben, auch insoweit steu-

erpflichtige Leistungen erbringen. 

BFH: Vorab-Gewinnverteilungsbeschluss im Rahmen der Veräußerung von 

Geschäftsanteilen 

Mit Urteil vom 13.03.2018 (IX R 35/16, NV) hatte der BFH über die steuerliche 

Berücksichtigung eines im Rahmen der Veräußerung von Kapitalgesellschaftsan-

teilen vereinbarten Vorab-Gewinnverteilungsbeschlusses zu entscheiden.  

Im Urteilsfall war der Kläger im Streitjahr (2007) zu 50 % an der A-GmbH betei-

ligt; weiterer Gesellschafter war sein Bruder B, der zunächst ebenfalls zu 50 % 

beteiligt war. Mit notariell beurkundetem Geschäftsanteilsübertragungsvertrag 

vom 26.10.2007 veräußerte der Kläger seine Geschäftsanteile "mit dinglicher 

Wirkung zum 31. Dezember 2007" an B. In dem Vertrag trafen die Vertragspar-

teien unter Ziffer IV.2 die Vereinbarung, dass dem Veräußerer (Kläger) in Bezug 

auf die übertragenen Geschäftsanteile für die Zeit nach dem 01.01.2007 vorbe-

haltlich einer abweichenden Vereinbarung keinerlei Ansprüche gegenüber der 

Gesellschaft mehr zustehen. Eine solche abweichende Vereinbarung betraf die 

Tantiemezahlung für das Jahr 2007. Diese sollte an den Veräußerer (Kläger) 

nach Erstellung der Bilanz für das Geschäftsjahr 2007 ausgezahlt werden. Ferner 

wurde vereinbart, dass die Gewinne, die bis einschließlich 31.12.2007 erwirt-

schaftet werden (= in 2007 erwirtschaftete Gewinne und Gewinnvorträge), dem 
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Veräußerer (Kläger) zu ½ Anteil zustehen, soweit sie nicht bereits ausgeschüttet 

wurden. Sie sollen vollständig in 2008 als Dividende ausgeschüttet werden. B 

wurde verpflichtet, erforderlichenfalls entsprechende Gesellschafterbeschlüsse 

zu fassen. 

Im März und im Juni 2008 beschloss B, der zu diesem Zeitpunkt alleiniger An-

teilseigner der A-GmbH war, entsprechend der Regelung in IV.2. Ausschüttungen 

i.H.v. 48.381,79 EUR und 21.973 EUR an den Kläger. Mit der Einkommensteuer-

erklärung für den VZ 2008 übermittelte der Kläger Steuerbescheinigungen der 

GmbH, aus denen hervorging, dass er im April und Juli 2008 Ausschüttungen der 

A-GmbH i.H.v. insgesamt 70.355 EUR erhalten hatte.  

Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass es sich bei den Ausschüttungen 

nicht, wie vom Kläger erklärt, um Kapitalerträge i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG, 

sondern um ein zusätzliches Entgelt für die Anteilsübertragung handele, das die 

Einkünfte des Streitjahres aus § 17 EStG erhöhe. Dem widersprach das Finanz-

gericht und stellte fest, dass die dem Kläger in VZ 2008 zugeflossenen Dividen-

den als Einkünfte aus Kapitalvermögen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG zu versteu-

ern seien; denn die Dividende sei dem Kläger nach § 20 Abs. 2a EStG i.d.F. des 

Streitjahres (a.F.) zuzurechnen. 

Nunmehr hat der BFH die Rechtsauffassung des Finanzgerichts bestätigt. Als 

Veräußerungsgewinn i.S.v. § 17 Abs. 1 EStG sei gemäß Abs. 2 S. 1 der Vor-

schrift der Betrag zu erfassen, um den der Veräußerungspreis nach Abzug der 

Veräußerungskosten die Anschaffungskosten übersteige. Nicht zur Gegenleis-

tung und damit nicht zum Veräußerungspreis gemäß § 17 Abs. 2 EStG zählten – 

gesellschaftsrechtlich geschuldete oder vertraglich vereinbarte – Leistungen der 

Kapitalgesellschaft i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG an den veräußernden Gesell-

schafter, die von Gesetzes wegen (noch) dem Veräußerer der – später übertra-

genen – Kapitalbeteiligung steuerrechtlich zuzurechnen seien. Dabei ergebe sich 

die persönliche Zurechnung solcher Kapitalerträge aus der Vorschrift des § 20 

Abs. 2a EStG in der im Streitjahr geltenden Fassung (heute: § 20 Abs. 5 EStG). 

Als Anteilseigner i.S. dieser Vorschrift sei derjenige zu qualifizieren, dem die An-

teile an der Kapitalgesellschaft im Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses 

zivilrechtlich (§ 39 Abs. 1 AO) oder – wenn ein anderer als der Eigentümer die 

tatsächliche Herrschaft über die Anteile ausübe – wirtschaftlich (§ 39 Abs. 2 Nr. 1 

S. 1 AO) zuzurechnen seien (§ 20 Abs. 2a S. 2 EStG a.F.). 

Die Würdigung des Finanzgerichts, wonach die Vertragsparteien des Geschäfts-

anteilsübertragungsvertrages vom 26.10.2007 in Ziffer IV Nr. 2 einen wirksamen 

Gewinnverteilungsbeschluss gefasst hätten, lasse weder einen Verstoß gegen 

Auslegungsgrundsätze noch ein Verstoß gegen Denkgesetze und Erfahrungssät-

ze erkennen. Eine derartige, von allen an der GmbH beteiligten Gesellschaftern 

einstimmig beschlossene Gewinnverteilung könne gesellschaftsrechtlich auch 

schon vor Ablauf des Geschäftsjahres und Feststellung des Jahresabschlusses 

vorgenommen werden. Eine entsprechende, zivilrechtlich wirksame Vorab-

Gewinnverteilung sei grundsätzlich steuerrechtlich anzuerkennen. Auch Anhalts-

punkte dafür, dass die gewählte Vereinbarung dem Missbrauch von Gestal-



Seite 5 von 7 

# 28 
27.07.2018

28.03.2014

tungsmöglichkeiten des Rechts (§ 42 AO) dienen sollte, hätten im Streitfall nicht 

bestanden. 
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Alle am 25.07.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

II R 16/13 16.05.2018 
Kostenentscheidung bei Weitergeltungsanordnung des BVerfG 
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 79/14 vom 3.12.2014 

II R 37/14 16.05.2018 Maßgebliche Mieten im Ertragswertverfahren 

V R 20/17 21.06.2018 
EuGH-Vorlage zur Umsatzbesteuerung von Vereinen  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 41/18 vom 25.7.2018 

VI R 35/16 25.04.2018 Abzug von Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung 

XI R 16/16 25.04.2018 
Zur Steuerfreiheit von Besorgungsleistungen im Zusammenhang mit Opern-
Eintrittskarten 

Alle am 25.07.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IX R 24/17 17.04.2018 
Keine Übertragung eines für den Erblasser festgestellten Verlustvortrags zum 
31. Dezember 2009 auf die Erben aus Billigkeitsgründen - Gerichtliche Über-
prüfung von Billigkeitsmaßnahmen der Verwaltung 

X B 143/17 09.05.2018 
Ausschließung oder Ablehnung eines Richters, über dessen früheres Verhalten 
im Prozess Beweis erhoben wird 

IV R 11/14 07.06.2018 
Revisionsbegründung zu allen kumulativ entscheidungserheblichen Streitfra-
gen erforderlich 

IX R 35/16 13.03.2018 
Zur steuerlichen Berücksichtigung eines im Rahmen der Veräußerung von 
Kapitalgesellschaftsanteilen vereinbarten Vorab-
Gewinnverteilungsbeschlusses 

IX R 40/17 29.05.2018 
Teilabzugsverbot bei Auflösungsverlust - Absicht zur Erzielung von Betriebs-
vermögensmehrungen oder Einnahmen - § 3c Abs. 2 Satz 2 EStG i.d.F. durch 
das JStG 2010 

III R 12/17 26.04.2018 Änderung von Antrags- und Wahlrechten 

XI R 22/17 22.05.2018 Organisationsverschulden bei Überwachung der Revisionsbegründungsfrist 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37300&pos=0&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=30850&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37303&pos=1&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37306&pos=2&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37294&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37309&pos=3&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37312&pos=4&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37315&pos=5&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37321&pos=6&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37324&pos=7&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37327&pos=8&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37330&pos=9&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37333&pos=10&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37336&pos=11&anz=62
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BETREFF  Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen nach § 138 Absatz 2 und § 138b AO in 


der Fassung des Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes (StUmgBG); 
  Änderung der Textziffer 1.3.1.3 150.000 Euro-Grenze des BMF-Schreibens vom 


5. Februar 2018 (BStBl I S. 289) 
   GZ  IV B 5 - S 1300/07/10087 


DOK  2018/0545619 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf die Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt die 
Textziffer 1.3.1.3 150.000 Euro-Grenze des BMF-Schreibens zu den Mitteilungspflichten 
bei Auslandsbeziehungen nach § 138 Absatz 2 und § 138b AO in der Fassung des Steuer-
umgehungsbekämpfungsgesetzes (StUmgBG), BStBl I S. 289, mit Wirkung vom 1. Januar 
2018 in der folgenden Fassung: 
 
„1.3.1.3 150.000 Euro-Grenze 
 
Für die Ermittlung der 150.000 Euro-Grenze sind die Anschaffungskosten aller - also auch 
mittelbarer - Beteiligungen im Sinne des § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO zu berück-
sichtigen. Die Anschaffungskosten früher erworbener Beteiligungen sind ebenfalls in die 
Berechnung einzubeziehen. 
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von weniger als 1 Prozent muss trotz Überschreitens der 150.000 Euro-Grenze nicht mitgeteilt 
werden, wenn mit der Hauptgattung der Aktien der ausländischen Gesellschaft ein wesent-
licher und regelmäßiger Handel an einer Börse in einem EU-/EWR-Staat oder an einer in 
einem anderen Staat nach § 193 Absatz 1 Nummer 2 und 4 KAGB von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenen Börse stattfindet. Für die Ermittlung der 
1 Prozent-Grenze sind die gehaltenen Beteiligungen zu berücksichtigen. Wird die 
150.000 Euro-Grenze mittels börsennotiertem Erwerb bzw. Veräußerung überschritten, so 
dass deshalb keine Meldepflicht besteht, und folgt darauf ein Erwerb bzw. eine Veräußerung, 
der bzw. die nicht unter Satz 1 fällt, ist der vorangegangene börsennotierte Erwerb bzw. die 
Veräußerung hinsichtlich der 150.000 Euro-Grenze außer Betracht zu lassen. Die aktuelle 
Liste der nach § 193 Absatz 1 Nummer 2 und 4 KAGB zugelassenen Börsen ist auf der 
Internetseite der BaFin abrufbar: (derzeit 
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/WA/ae 
080208 boersenInvG.html).“ 
 
Im Auftrag 



https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/WA/ae%20080208%20boersenInvG.html

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/WA/ae%20080208%20boersenInvG.html
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BETREFF  Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen nach § 138 Absatz 2 und § 138b AO in 


der Fassung des Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes (StUmgBG) 
   


   ANLAGEN  2 
   GZ  IV B 5 - S 1300/07/10087 


IV A 3 - S 0303/17/10001 
DOK  2018/0071347 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf die Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt für 
die Mitteilungspflicht der Steuerpflichtigen nach § 138 Absatz 2 AO und die Mitteilungs-
pflicht Dritter nach § 138b AO Folgendes: 
 
1. Mitteilungspflicht nach § 138 Absatz 2 AO 
1.1 Allgemeines 


 
Nach § 138 Absatz 2 Satz 1 AO haben Steuerpflichtige mit Wohnsitz, gewöhnlichem 
Aufenthalt, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland (inländische Steuerpflichtige) dem für sie 
nach §§ 18 bis 20 AO zuständigen Finanzamt Folgendes mitzuteilen: 
 
1. die Gründung und den Erwerb von Betrieben und Betriebstätten im Ausland sowie die 


Art der wirtschaftlichen Tätigkeit des Betriebs oder der Betriebstätte; 
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Personengesellschaften sowie die Art der wirtschaftlichen Tätigkeit der Personen-
gesellschaft; 


 
3. den Erwerb oder die Veräußerung von Beteiligungen an einer Körperschaft, 


Personenvereinigung oder Vermögensmasse mit Sitz und Geschäftsleitung außerhalb des 
Geltungsbereichs der AO, wenn 
 
a) damit eine Beteiligung von mindestens 10 Prozent am Kapital oder am Vermögen 


der Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse erreicht wird oder  
 


b) die Summe der Anschaffungskosten aller Beteiligungen mehr als 150.000 Euro 
beträgt. 


 
Der Ausdruck „Vermögensmasse“ schließt ausländische Investmentfonds ein. Unmit-
telbare und mittelbare Beteiligungen sind zusammenzurechnen (§ 138 Absatz 2 Satz 2 
AO). Mitzuteilen ist auch die Art der wirtschaftlichen Tätigkeit der Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse; 


 
4. die Tatsache, dass der inländische Steuerpflichtige allein oder zusammen mit ihm 


nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG erstmals unmittelbar oder 
mittelbar einen beherrschenden oder bestimmenden Einfluss auf die gesellschafts-
rechtlichen, finanziellen oder geschäftlichen Angelegenheiten einer Drittstaat-
Gesellschaft ausüben kann, sowie die Art der wirtschaftlichen Tätigkeit der Drittstaat-
Gesellschaft. 
 


Steuerpflichtige im Sinne der Vorschrift sind auch Personengesellschaften. 
 
1.2 Mitteilungspflicht in den Fällen des § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AO 
 
Sind im Falle des Erwerbs, der Aufgabe oder der Veränderung einer Beteiligung im Sinne des 
§ 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AO die Einkünfte der inländischen Beteiligten aus einer 
ausländischen Personengesellschaft gemäß § 180 Absatz 5 AO gesondert und einheitlich 
festzustellen, bestehen keine Bedenken, wenn die Mitteilungspflicht von der ausländischen 
Personengesellschaft, einem Treuhänder oder einer anderen die Interessen der inländischen 
Beteiligten vertretenden Person wahrgenommen wird. Voraussetzung ist, dass die auslän-
dische Personengesellschaft, der Treuhänder oder die andere Person dem für die gesonderte 
und einheitliche Feststellung der Einkünfte zuständigen Finanzamt innerhalb der nach § 138 
Absatz 5 AO genannten Frist Namen, Anschrift, Eintritt- oder Austrittsdatum, Wohnsitz-
finanzamt, Steuernummer und Identifikationsnummer nach § 139b AO bzw. Wirtschafts-
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Steuerpflichtigen mitteilt. Die Mitteilung ist auf die meldepflichtigen Ereignisse zu 
beschränken (keine Übersendung fortgeschriebener Listen). Unterlässt die ausländische 
Personengesellschaft, der Treuhänder oder die andere Person die Mitteilung, treffen die 
Rechtsfolgen den Beteiligten persönlich (vergleiche Textziffer 3). Zur Zuständigkeit der 
Finanzämter für Personengesellschaften vergleiche Nummer 6 des Anwendungserlasses zu 
§ 18 AO. 
 
1.3 Mitteilungspflicht in den Fällen des § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO 
1.3.1 Erwerb von Beteiligungen 
1.3.1.1 Mitteilung bei Überschreiten der Beteiligungsgrenze 
 
Die Mitteilungspflicht nach § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO besteht nur dann, wenn 
beim Erwerb einer Beteiligung die maßgebenden Beteiligungsgrenzen (erstmalig oder nach 
zwischenzeitlichem Unterschreiten der Grenze erneut) erreicht bzw. überschritten werden. 
Die Mitteilungspflicht umfasst auch den Erwerb mittelbarer Beteiligungen. 
 
1.3.1.2 10 Prozent-Grenze 
 
Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen sind zusammenzurechnen. 
 
Beispiel: Die A-GmbH ist seit Jahren an der B-Inc. zu 100 Prozent beteiligt. Die B-Inc. hält 


5  Prozent der Anteile an der C-Inc. Im Jahr 2018 erwirbt die A-GmbH unmit-
telbar 5 Prozent der Anteile an der C-Inc. Sie ist damit unmittelbar und mittelbar 
an der C-Inc. zu insgesamt 10 Prozent beteiligt und damit mitteilungspflichtig. 


 
1.3.1.3 150.000 Euro-Grenze 
 
Für die Ermittlung der 150.000 Euro-Grenze sind die Anschaffungskosten aller - also auch 
mittelbarer - Beteiligungen im Sinne des § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO zu berück-
sichtigen. Die Anschaffungskosten früher erworbener Beteiligungen sind ebenfalls in die 
Berechnung einzubeziehen. 
 
1.3.2 Veräußerung von Beteiligungen 
 
Die Veräußerung einer Beteiligung ist nach § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO mittei-
lungspflichtig, wenn die Anschaffungskosten aller veräußerten Beteiligungen 150.000 Euro 
überschreiten oder mindestens eine 10-prozentige Beteiligung veräußert wird. 
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Die Mitteilungspflichten nach § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO gelten nicht für Anteile 
an Kapitalgesellschaften, die bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten im Sinne 
des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) dem Handelsbuch zuzurechnen sind. 
 
1.3.4 Mitteilungspflichten der Versicherungsunternehmen 
 
Die Mitteilungspflichten nach § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO gelten nicht für Anteile 
an Kapitalgesellschaften, die auf der Aktivseite der Bilanz der Versicherungsunternehmen 
entsprechend Formblatt 1 zu § 2 der Verordnung über die Rechnungslegung von Versiche-
rungsunternehmen vom 8. November 1994 (BGBl. I S. 3378), die zuletzt durch Artikel 2 
Absatz 5 des Gesetzes vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung unter C Nummer III 1 und D auszuweisen sind. 
 
1.4 Mitteilungspflicht in den Fällen des § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 AO 
 
1.4.1 Drittstaat-Gesellschaft 
 
Drittstaat-Gesellschaft ist nach § 138 Absatz 3 AO eine Personengesellschaft, Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse mit Sitz oder Geschäftsleitung in Staaten oder 
Territorien, die nicht Mitglieder der Europäischen Union (EU) oder der Europäischen Frei-
handelsassoziation (EFTA) sind. Dementsprechend gilt als Drittstaat-Gesellschaft auch eine 
Personengesellschaft, Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die zwar 
ihren Sitz in Deutschland, ihre Geschäftsleitung aber in einem Staat oder Territorium hat, der 
oder das nicht Mitglied der EU oder der EFTA ist (und umgekehrt). 
 
1.4.2 Beherrschender oder bestimmender Einfluss 
 
Die Mitteilungspflicht besteht, wenn der Steuerpflichtige allein oder zusammen mit Personen 
im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden oder 
bestimmenden Einfluss auf die gesellschaftsrechtlichen, finanziellen oder geschäftlichen 
Angelegenheiten einer Drittstaat-Gesellschaft ausüben kann. Ein beherrschender oder 
bestimmender Einfluss kann auf rechtlicher oder tatsächlicher Grundlage beruhen oder auf 
dem Zusammenwirken beider. Rechtlicher Einfluss kann insbesondere auf beteiligungs-
ähnlichen Rechten beruhen (Kapitalbeteiligung, Stimmrechte) oder auf vertraglichen 
Beziehungen, z. B. einem Treuhandvertrag. Einfluss außerhalb rechtlicher Einflussmöglich-
keiten kann z. B. aufgrund der finanziellen Abhängigkeit der Drittstaat-Gesellschaft bestehen 
oder aufgrund anderer tatsächlicher Abhängigkeiten der Gesellschaft bzw. ihrer Geschäfts-
führung. 
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oder geschäftlichen Angelegenheiten einer Gesellschaft äußert sich insbesondere in der 
Möglichkeit, alle wesentlichen Entscheidungen der Geschäftsführung, der Geschäftspolitik 
sowie sonstige wesentliche unternehmerische Entscheidungen zu treffen, und zwar auch 
unabhängig vom Bestehen einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung am Kapital oder 
am Vermögen oder dem Innehaben von Stimmrechten der Drittstaat-Gesellschaft. 
 
Die Einflussnahmemöglichkeiten von Personen, die dem inländischen Steuerpflichtigen im 
Sinne des § 1 Absatz 2 AStG nahestehen, sind dem inländischen Steuerpflichtigen zuzu-
rechnen.  
 
Es ist nicht erforderlich, dass der inländische Steuerpflichtige tatsächlich beherrschenden oder 
bestimmenden Einfluss nimmt oder genommen hat; die objektive Möglichkeit einer solchen 
Einflussnahme reicht aus. 
 
1.5 Form und Frist für die Mitteilungen 
 
Die Mitteilungen nach § 138 Absatz 2 AO sind grundsätzlich zusammen mit der Einkommen-
steuer-, Körperschaftsteuer- oder Feststellungserklärung für den Besteuerungszeitraum, in 
dem der mitzuteilende Sachverhalt verwirklicht wurde, spätestens jedoch bis zum Ablauf von 
14 Monaten nach Ablauf dieses Besteuerungszeitraums, nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz über die amtlich bestimmten Schnittstellen zu erstatten (§ 138 Absatz 5 Satz 1 AO). 
Diese Frist ist nicht nach § 109 AO verlängerbar, da es sich weder um eine behördlich 
bestimmte Frist noch um eine Steuererklärungsfrist handelt. 
 
Inländische Steuerpflichtige, die nicht verpflichtet sind, ihre Einkommensteuer-, Körper-
schaftsteuer- oder Feststellungserklärung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die 
amtlich bestimmte Schnittstelle abzugeben, haben die Mitteilungen nach § 138 Absatz 2 AO 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu erstatten (Vordruck BZSt 2), es sei denn, sie 
geben ihre Einkommensteuer-, Körperschaftsteuer- oder Feststellungserklärung freiwillig 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle ab (§ 138 
Absatz 5 Satz 2 AO). 
 
Inländische Steuerpflichtige, die nicht zur Abgabe einer Einkommensteuer-, Körper-
schaftsteuer- oder Feststellungserklärung verpflichtet sind, haben die Mitteilungen nach 
§ 138 Absatz 2 AO nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (BZSt 2) bis zum Ablauf von 
14 Monaten nach Ablauf des Kalenderjahrs zu erstatten, in dem der mitzuteilende Sachverhalt 
verwirklicht worden ist (§ 138 Absatz 5 Satz 3 AO). Diese Frist ist nicht nach § 109 AO 
verlängerbar, da es sich weder um eine behördlich bestimmte Frist noch um eine Steuer-
erklärungsfrist handelt. 
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amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle, sind die 
Mitteilungen weiterhin nach dem amtlich vorgeschriebenen Vordruck (BZSt 2) zu erstatten. 
Sobald die technischen Voraussetzungen vorliegen, wird auf den Internetseiten des BMF und 
des Bundeszentralamtes für Steuern (BZSt) darüber informiert werden. 
 
2. Mitteilungspflicht nach § 138b AO 
2.1 Allgemeines 
 
Verpflichtete im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 6 Geldwäschegesetz (GwG) in 
der ab 26. Juni 2017 geltenden Fassung (mitteilungspflichtige Stelle) haben dem für sie nach 
den §§ 18 bis 20 AO zuständigen Finanzamt von ihnen hergestellte oder vermittelte Bezie-
hungen inländischer Steuerpflichtiger im Sinne des § 138 Absatz 2 Satz 1 AO zu Drittstaat-
Gesellschaften im Sinne des § 138 Absatz 3 AO mitzuteilen.  
 
Mitteilungspflichtige Stellen sind damit: 
 
• Kreditinstitute nach § 1 Absatz 1 KWG, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 3 


bis 8 KWG genannten Unternehmen, und im Inland gelegene Zweigstellen und Zweig-
niederlassungen von Kreditinstituten mit Sitz im Ausland, 


• Finanzdienstleistungsinstitute nach § 1 Absatz 1a KWG, mit Ausnahme der in § 2 
Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 bis 10 und 12 und Absatz 10 des KWG genannten Unter-
nehmen, und im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von Finanz-
dienstleistungsinstituten mit Sitz im Ausland, 


• Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute nach § 1 Absatz 2a des Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetzes (ZAG) und im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von 
Instituten im Sinne des § 1 Absatz 2a ZAG mit Sitz im Ausland, 


• Finanzunternehmen nach § 1 Absatz 3 KWG, die nicht unter § 2 Absatz 1 Nummer 1 
oder Nummer 4 GwG fallen und deren Haupttätigkeit einer der in § 1 Absatz 3 Satz 1 
KWG genannten Haupttätigkeiten oder einer Haupttätigkeit eines durch Rechtsver-
ordnung nach § 1 Absatz 3 Satz 2 KWG bezeichneten Unternehmens entspricht, und im 
Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen solcher Unternehmen mit Sitz 
im Ausland. 


 
Die Mitteilungspflicht gilt nach § 138b Absatz 1 Satz 2 AO allerdings nur für solche Fälle, in 
denen 
 
1. der mitteilungspflichtigen Stelle bekannt ist, dass der inländische Steuerpflichtige auf 


Grund der von ihr hergestellten oder vermittelten Beziehung allein oder zusammen mit 
nahe stehenden Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG erstmals unmittelbar oder 
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lichen, finanziellen oder geschäftlichen Angelegenheiten einer Drittstaat-Gesellschaft 
ausüben kann (vgl. dazu Tz. 1.4.2),  
 
oder 


 
2. der inländische Steuerpflichtige eine von der mitteilungspflichtigen Stelle hergestellte 


oder vermittelte Beziehung zu einer Drittstaat-Gesellschaft erlangt, wodurch eine 
unmittelbare Beteiligung von insgesamt mindestens 30 Prozent am Kapital oder am 
Vermögen der Drittstaat-Gesellschaft erreicht wird. Anderweitige Erwerbe des 
inländischen Steuerpflichtigen hinsichtlich der gleichen Drittstaat-Gesellschaft sind 
hierbei miteinzubeziehen, soweit sie der mitteilungspflichtigen Stelle bekannt sind oder 
bekannt sein mussten. 


 
Mitteilungen nach § 138b AO sind für jeden inländischen Steuerpflichtigen und jeden 
mitteilungspflichtigen Sachverhalt gesondert zu erstatten (§ 138b Absatz 2 AO). 
 
Das für die mitteilungspflichtige Stelle zuständige Finanzamt hat die Mitteilung an das für 
den inländischen Steuerpflichtigen nach den §§ 18 bis 20 AO zuständige Finanzamt weiter-
zuleiten (§ 138b Absatz 5 Satz 1 AO). 
 
2.2. Inhalt der Mitteilung und Mitwirkungspflicht der inländischen 


Steuerpflichtigen 
 


Die mitteilungspflichtige Stelle hat bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 138b Absatz 1 
Satz 2 AO nach § 138b Absatz 3 AO anzugeben: 
 
1. die Identifikationsnummer des inländischen Steuerpflichtigen nach § 139b AO und 
 
2. die Wirtschafts-Identifikationsnummer des inländischen Steuerpflichtigen nach § 139c 


AO oder, solange noch keine Wirtschafts-Identifikationsnummer vergeben wurde und es 
sich bei dem inländischen Steuerpflichtigen nicht um eine natürliche Person handelt, die 
für die Besteuerung des inländischen Steuerpflichtigen nach dem Einkommen geltende 
Steuernummer.  


 
Der inländische Steuerpflichtige hat der mitteilungspflichtigen Stelle nach § 138b Absatz 6 
AO diese Daten mitzuteilen. 
 
Kann die mitteilungspflichtige Stelle die Identifikationsnummer und die Wirtschafts-
Identifikationsnummer oder die Steuernummer des inländischen Steuerpflichtigen nicht in 
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bestimmtes Ersatzmerkmal anzugeben. 
Das Ersatzmerkmal ist bei natürlichen Personen wie folgt zu bilden: 
 
1.-4. Stelle:  Erste vier Buchstaben des Familiennamens des inländischen 


Steuerpflichtigen 
 - Hat ein Name weniger als vier Buchstaben, sind fehlende Stellen 


mit "X" aufzufüllen. 
 - Statt Ä, Ö und Ü ist AE, OE oder UE zu verwenden. 
5.-8. Stelle:  Erste vier Buchstaben des Vornamens des inländischen 


Steuerpflichtigen 
 - Hat ein Vorname weniger als vier Buchstaben, sind fehlende 


Stellen mit "X" aufzufüllen. 
 - Statt Ä, Ö und Ü ist AE, OE oder UE zu verwenden. 
9. und 10. Stelle:  Geburtsjahr des inländischen Steuerpflichtigen 
 - Es sind nur die beiden letzten Ziffern zu verwenden (Beispiel: aus 


1960 wird 60).  
11. und 12. Stelle:  Geburtsmonat des inländischen Steuerpflichtigen in Ziffern (immer 


zweistellig, ggf. mit führender „0“) 
13. und 14.  Stelle:  Geburtstag des inländischen Steuerpflichtigen in Ziffern (immer 


zweistellig, ggf. mit führender „0“) 
15. bis 19. Stelle:  fünfstellige Postleitzahl der Adresse des inländischen 


Steuerpflichtigen. 
 
Handelt es sich bei dem inländischen Steuerpflichtigen nicht um eine natürliche Person, ist 
kein Ersatzmerkmal zu bilden. In diesem Fall sind lediglich die vollständigen Angaben zum 
inländischen Steuerpflichtigen entsprechend dem Vordruck „Mitteilung nach § 138b der 
Abgabenordnung (AO)“ anzugeben. 
 
2.3 Form und Frist für die Mitteilungen 
 
Die Mitteilungen sind dem Finanzamt nach dem amtlich vorgeschriebenen Vordruck 
„Mitteilung nach § 138b der Abgabenordnung (AO)“ bis zum Ablauf des Monats Februar des 
Jahres, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem der mitzuteilende Sachverhalt verwirklicht 
wurde, zu erstatten (§ 138b Absatz 4 AO).  
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und § 138b AO 
 
Wer vorsätzlich oder leichtfertig seiner Mitteilungspflicht nach § 138 Absatz 2 Satz 1 oder 
§ 138b Absatz 1 bis 3 AO nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt, begeht 
eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 379 Absatz 2 Nummer 1 oder 1d AO, die vorbehalt-
lich des § 378 AO mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden kann (§ 379 
Absatz 7 AO). 
 
Bei Verstößen gegen diese Mitteilungspflichten ist nach den Umständen des Einzelfalls die 
zuständige Bußgeld- und Strafsachenstelle einzuschalten. Die Mitteilungspflicht kann auch 
mit Zwangsmitteln nach § 328 AO durchgesetzt werden. 
 
4. Beachtung und Auswertung der Mitteilungen nach § 138 Absatz 2 und 


§ 138b AO 
 
Die Mitteilungspflichten dienen der zutreffenden steuerlichen Erfassung und Überwachung 
grenzüberschreitender Sachverhalte. Auf die Erfüllung der Mitteilungspflichten ist nach-
drücklich zu achten. 
 
Die für die inländischen Steuerpflichtigen zuständigen Finanzämter werten Mitteilungen nach 
§ 138 Absatz 2 und § 138b AO aus und leiten sie dem BZSt, Informationszentrale für steuer-
liche Auslandsbeziehungen - IZA zu. 
 
Das BZSt sammelt die Informationen und wertet sie aus (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 
Finanzverwaltungsgesetz). 
 
5. Anwendungsbestimmungen 
 
Nach Artikel 97 § 32 EGAO gelten folgende Anwendungsbestimmungen: 
 
1. § 138 Absatz 2 bis 5, § 138b und § 379 Absatz 2 Nummer 1d AO in der Fassung des 


StUmgBG sind erstmals auf mitteilungspflichtige Sachverhalte anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2017 verwirklicht worden sind.  
 


2. Auf Sachverhalte, die vor dem 1. Januar 2018 verwirklicht worden sind, ist § 138 
Absatz 2 und 3 AO alte Fassung weiterhin anzuwenden. 
 


3. Inländische Steuerpflichtige (§ 138 Absatz 2 Satz 1 AO), die vor dem 1. Januar 2018 
erstmals unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden oder bestimmenden Einfluss 
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Drittstaat-Gesellschaft im Sinne des § 138 Absatz 3 AO ausüben konnten, ohne dass 
bisher eine Mitteilungspflicht nach § 138 Absatz 2 AO a. F. bestand, haben das Bestehen 
des beherrschenden oder bestimmenden Einflusses dem für sie nach den §§ 18 bis 20 AO 
zuständigen Finanzamt mitzuteilen, wenn dieser Einfluss auch noch am 1. Januar 2018 
fortbesteht. § 138 Absatz 5 AO in der Fassung des StUmgBG gilt in diesem Fall 
entsprechend. 


 
Dieses Schreiben ersetzt das BMF-Schreiben vom 15. April 2010 (BStBl I S. 346) mit 
Wirkung vom 1. Januar 2018. Es wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und auf den 
Internet-Seiten des BMF zur Ansicht und zum Herunterladen bereitgestellt.  
 
Im Auftrag 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 


 
 







  Anlage 1 (Teil I) 
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Sehr geehrte(r) Steuerpflichtige(r), 
 
 
gemäß § 138 Abs. 2 der Abgabenordnung (AO) sind Sie verpflichtet, zur steuerlichen Erfassung von Auslands-
sachverhalten dem für Sie zuständigen Finanzamt mit beiliegendem Vordruck Folgendes anzuzeigen: 
 
1. die Gründung und den Erwerb von Betrieben und Betriebsstätten im Ausland;  
2. den Erwerb, die Aufgabe oder die Veränderung einer Beteiligung an ausländischen Personengesellschaften;  
3. den Erwerb oder die Veräußerung von Beteiligungen an einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Ver-


mögensmasse mit Sitz und Geschäftsleitung im Ausland, wenn Sie  
- damit eine Beteiligung von mindestens 10 Prozent (unmittelbare und mittelbare Beteiligungen sind zu-


sammenzurechnen) am Kapital oder Vermögen dieser Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse erreichen  
oder 


- die Summe der Anschaffungskosten aller Ihrer unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen mehr als 
150.000 Euro beträgt.  


Die Veräußerung einer Beteiligung ist mitteilungspflichtig, wenn die Anschaffungskosten aller veräußerten 
Beteiligungen 150.000 Euro überschreiten oder mindestens eine 10-prozentige Beteiligung veräußert wird; 


4. die Tatsache, dass Sie allein oder zusammen mit nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Abs. 2 des 
Außensteuergesetzes (AStG) erstmals unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden oder bestimmenden 
Einfluss auf die gesellschaftsrechtlichen, finanziellen oder geschäftlichen Angelegenheiten einer Drittstaat-
Gesellschaft ausüben können;  


5. die Art der wirtschaftlichen Tätigkeit des Betriebs, der Betriebsstätte, Personengesellschaft, Körperschaft, 
Personenvereinigung, Vermögensmasse oder der Drittstaat-Gesellschaft. 
 


Haben Sie keinen ausländischen Betrieb / keine ausländische Betriebsstätte gegründet bzw. erworben und hal-
ten Sie keine der oben genannten Beteiligungen, so kreuzen Sie bitte das für diesen Fall vorgesehene Feld der 
Mitteilung an. 
 
Die Mitteilung ist grundsätzlich zusammen mit der Einkommensteuer-, Körperschaftsteuer- oder Feststellungser-
klärung für den Besteuerungszeitraum, in dem der mitzuteilende Sachverhalt verwirklicht wurde, spätestens je-
doch bis zum Ablauf von 14 Monaten nach Ablauf dieses Besteuerungszeitraums nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle abzugeben. Sofern Sie nicht verpflichtet sind, ihre Ein-
kommensteuer-, Körperschaftsteuer- oder Feststellungserklärung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
über die amtlich bestimmte Schnittstelle abzugeben, haben Sie die Mitteilung nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck zu erstatten. Sind Sie nicht zur Abgabe einer Einkommensteuer-, Körperschaftsteuer- oder Feststel-
lungserklärung verpflichtet, ist die Mitteilung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck bis zum Ablauf von 14 
Monaten nach Ablauf des Kalenderjahrs abzugeben, in dem der mitzuteilende Sachverhalt verwirklicht wurde. 
Formulare für die Mitteilung können bei Bedarf von der Internetseite des Formularcenters der Bundesfinanzver-
waltung (https://www.formulare-bfinv.de/) herunter geladen werden. 
 
Bis zur Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Abgabe der Mitteilungen nach amtlich vorgeschrie-
benem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle, sind die Mitteilungen weiterhin nach dem amtlich 
vorgeschriebenen Vordruck (BZSt 2) zu erstatten. Sobald die technischen Voraussetzungen vorliegen, wird auf 
den Internetseiten des BMF und des Bundeszentralamtes für Steuern (BZSt) darüber informiert werden. 
 
Die mit dieser Mitteilung angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 137 ff., 149 ff. AO zum Zweck der Besteu-
erung erhoben. Die vorsätzliche oder leichtfertige Nichtanzeige, nicht vollständige oder nicht rechtzeitige Anzeige 
eines mitteilungspflichtigen Ereignisses stellt eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 379 Abs. 2 Nr. 1 AO dar 
und kann vorbehaltlich des § 378 AO mit einer Geldbuße von bis zu 25 000 Euro geahndet werden (§ 379 Abs. 7 
AO).  
 
Weitere Hinweise zum Ausfüllen des Vordrucks können Sie den Erläuterungen auf der letzten Seite entnehmen. 
Sollten Sie noch Fragen zu diesem Vordruck haben, helfen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihres Fi-
nanzamtes gerne weiter. 
 
Bitte beachten Sie, dass auch eine Steuererklärungspflicht zur gesonderten und ggf. auch zur einheitlichen  
(bei mehreren Beteiligten an einer ausländischen Gesellschaft) Feststellung bestehen kann (§ 18 AStG, §§ 179 
ff. AO). 
 



https://www.formulare-bfinv.de/
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Mit freundlichen Grüßen  
 
Ihr Finanzamt 
www.finanzamt.de 



http://www.finanzamt.de/
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An das Finanzamt Jahr 
 20__ 
 
Steuer-Identifikationsnummer bzw.  
Wirtschafts-Identifikationsnummer 


Steuernummer 


                       


 
 
Mitteilung über (9) 
- die Gründung und den Erwerb von Betrieben und Betriebsstätten im Ausland 
- den Erwerb, die Aufgabe oder die Veränderung einer Beteiligung an ausländischen Personengesellschaften 
- den Erwerb oder die Veräußerung von Beteiligungen an einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Ver-


mögensmasse mit Sitz und Geschäftsleitung im Ausland (1) 
- die erstmalige Möglichkeit der Beherrschung oder Bestimmung der gesellschaftsrechtlichen, finanziellen oder 


geschäftlichen Angelegenheiten einer Drittstaat-Gesellschaft  
 
Allgemeine Angaben 
 
Name (Steuerpflichtige Person / Firma) 
 
Vorname 
 
Rechtsform 
 
Geburtsdatum 


T 
 


T M M J J J J  


 
Straße / Hausnummer 
 
Postleitzahl / Sitz / Ort der Geschäftsleitung / Wohnort 


 
 
□ Ich habe ausländische Betriebe / ausländische Betriebsstätten gegründet / erworben 


 
 


 □ Anzahl            Anlage(n) „Ausländische Gesellschaft / ausländische Betriebsstätte / ausländischer Betrieb“ 
 


 


□ Ich habe mitteilungspflichtige Beteiligungen erworben an  
 


 □ ausländischen Personengesellschaften  
 


 □ 
 
□ 


Anzahl            Anlage(n) „Ausländische Gesellschaft / ausländische Betriebsstätte / ausländischer 
Betrieb“ 


Anzahl            Anlage(n) „Beteiligte“ 
 


 


 □ ausländischen Körperschaften, Vermögensmassen, Personenvereinigungen  
 


 □ 
 
□ 


Anzahl           Anlage(n) „Ausländische Gesellschaft / ausländische Betriebsstätte / ausländischer 
Betrieb“ 


Anzahl           Anlage(n) „Beteiligte“ 
 


 


□ Ich habe mitteilungspflichtige Beteiligungen an ausländischen Personengesellschaften, Körperschaften, Ver-
mögensmassen oder Personenvereinigungen 
□ aufgegeben / □ geändert (beides nur bei ausländischen Personengesellschaften) /  
□ veräußert.  
 


 


 □ 
□ 
 


Anzahl            Anlage(n) „Ausländische Gesellschaft / ausländische Betriebsstätte / ausländischer Betrieb“ 
Anzahl           Anlage(n) „Beteiligte“ 
 


 


□ Ich verfüge erstmals über einen beherrschenden oder bestimmenden Einfluss auf die gesellschaftsrechtlichen, 
finanziellen oder geschäftlichen Angelegenheiten einer Drittstaat-Gesellschaft, der nicht auf einer mitteilungspflich-
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tigen Beteiligung beruht. 
 □ Anzahl……….Anlage(n) „Drittstaat-Gesellschaft“  
□ Ich habe keine ausländischen Betriebe / keine ausländischen Betriebsstätten gegründet / erworben und / 


oder halte keine mitteilungspflichtigen Beteiligungen. 
 


 
 
 
Datum, Unterschrift (2) 
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Anlage: Ausländische Gesellschaft / ausländische Betriebsstätte / ausländischer Betrieb 


 
Name / Firma der steuerpflichtigen Person 20__ 
 
 
Steuer-Identifikationsnummer bzw.  
Wirtschafts-Identifikationsnummer der steuerpflichtigen Person 


Steuernummer der steuerpflichtigen 
Person  


                       


 
 
□ Ausländische Betriebsstätte  / ausländischer Betrieb   


(zutreffendes bitte ankreuzen) 
Lfd.Nr. (3) 


□ Ausländische Personengesellschaft  
 


Lfd.Nr. (3) 


□ Ausländische Kapitalgesellschaft, Vermögensmasse, Personenvereinigung 
 


Lfd.Nr. (3) 


 
Firmenname (4)  
 


Rechtsform 


Straße / Hausnummer 
 


 


Postleitzahl 
 


Ort / Sitz / Ort der Geschäftsleitung  


Staat 
 


 


Sitz: Straße / Hausnummer* 
 


 


Sitz: Postleitzahl* Sitz: Ort* 
 


Sitz: Staat* 
 


 


Nominalkapital** / Kapital (Höhe der Gesellschaftereinlage)***                                            Währung (5) 


 
 


 
 


Gründung am:  
T 
 


T M M J J J J  


Art der wirtschaftlichen Tätigkeit / Geschäftszweck 


 


 


Im Inland steuerlich erfasst beim Finanzamt(6) 


 


 
 


Steuer-Identifikationsnummer bzw.  
Wirtschafts-Identifikationsnummer 


Steuernummer 


                        


 


 
 
 
 
 
* Nur auszufüllen, wenn der Registersitz vom Ort / Sitz / Ort der Geschäftsleitung abweicht. 
** Nur bei ausländischen Kapitalgesellschaften anzugeben. 
*** Nur bei Beteiligungen an ausländischen Personengesellschaften anzugeben. 
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Anlage: Beteiligte 
Name / Firma 20 
 
Steuer-Identifikationsnummer bzw.  
Wirtschafts-Identifikationsnummer der steuerpflichtigen Per-
son 


Steuernummer der steuerpflichtigen 
Person 


                       


Beteiligte(7) 
 
Name, Vorname / Firmenname(4)    Rechtsform 
 
Straße / Hausnummer    Postleitzahl / Wohnort / Sitz / Ort der Geschäftsleitung 
 
Anteil am Nominalkapital* / Kapital**  (in Prozent) 


 
Beteiligt seit dem 
T 
 


T M M J J J J  


 


Beteiligung □ geändert** / □ aufgegeben** / □ veräußert* / am 
(zutreffendes bitte ankreuzen) 
T 
 


T M M J J J J  


Im Inland steuerlich erfasst beim Finanzamt 
Steuer-Identifikationsnummer bzw.  
Wirtschafts-Identifikationsnummer*** 


Steuernummer*** 


                       


Weitere Beteiligte(7) 
 
Name, Vorname / Firmenname(4)    Rechtsform 
 
Straße / Hausnummer    Postleitzahl / Wohnort / Sitz / Ort der Geschäftsleitung 
 
Anteil am Nominalkapital* / Kapital**  (in Prozent) 


 
Beteiligt seit dem 
T 
 


T M M J J J J  


 
Beteiligung □ geändert** / □ aufgegeben** / □ veräußert* / am 
(zutreffendes bitte ankreuzen) 
T 
 


T M M J J J J  


Im Inland steuerlich erfasst beim Finanzamt 
Steuer-Identifikationsnummer bzw.  
Wirtschafts-Identifikationsnummer*** 


Steuernummer*** 


                       


* Nur bei ausländischen Kapitalgesellschaften anzugeben. 
** Nur bei Beteiligungen an ausländischen Personengesellschaften anzugeben. 
*** Angabe nur erforderlich, wenn nicht identisch mit der im Kopf angegebenen Steuer-/Wirtschafts- 
 Identifikationsnummer bzw. Steuernummer. 
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Anlage: Drittstaat-Gesellschaft 


 
Name / Firma der steuerpflichtigen Person 20__ 
 
 
Steuer-Identifikationsnummer bzw.  
Wirtschafts-Identifikationsnummer der steuerpflichtigen Person 


Steuernummer der steuerpflichtigen 
Person  


                       


 
 
□ Ausländische Personengesellschaft(8)  


 
Lfd.Nr. (3) 


□ Ausländische Kapitalgesellschaft, Vermögensmasse, Personenvereinigung(8) 


 
Lfd.Nr. (3) 


 
Angaben zur Drittstaat-Gesellschaft 
 
Firmenname (4)  
 


Rechtsform 


Straße / Hausnummer 
 


 


Postleitzahl 
 


Ort des Sitzes / Ort der Geschäftsleitung 


Staat 
 


 


Sitz: Straße / Hausnummer* 
 


 


Sitz: Postleitzahl* Sitz: Ort* 
 


Sitz: Staat* 
 


 


Gründung am:  
T 
 


T M M J J J J  


Art der wirtschaftlichen Tätigkeit / Geschäftszweck 


 


 


Im Inland steuerlich erfasst beim Finanzamt(6) 


 


 
 


Steuer-Identifikationsnummer bzw.  
Wirtschafts-Identifikationsnummer 


Steuernummer 


                        


 


 
Bei Beteiligung an der Drittstaat-Gesellschaft (8) 


Ich habe eine Beteiligung an der Drittstaat-Gesellschaft: 
Ja   Nein   
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
Anteil am Nominalkapital / Kapital  (in Prozent) 


 
 
Beteiligt seit dem 
 


 
* Nur auszufüllen, wenn der Ort des Sitzes vom Ort der Geschäftsleitung abweicht. 
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Erläuterungen 
 


(1) Ausländisch ist eine Körperschaft, Personengesellschaft, Vermögensmasse oder 
Personenvereinigung, wenn sie weder ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz in der Bundesrepublik 
Deutschland hat.  


(2) Bei beschränkt geschäftsfähigen oder geschäftsunfähigen Personen ist die Unterschrift des 
gesetzlichen Vertreters notwendig.  


(3) Um Mehrfacheintragungen für die gleiche Person / Firma zu vermeiden, fügen Sie bitte in dieses 
Feld eine laufende Nummer ein. Ist die gleiche Person / Firma später nochmals in der Mitteilung 
aufzuführen, so verweisen Sie bitte in der Zeile "Name / Firma" lediglich auf diese Nummer.  


(4) Firmiert eine ausländische Gesellschaft auch unter Abkürzungen oder mehrsprachig, so sind alle 
bekannten Bezeichnungen anzugeben.  


(5) Anzugeben ist das Nominalkapital bzw. das Kapital zum Zeitpunkt des Erwerbs der Beteiligung. Bei 
Änderung der Beteiligungsverhältnisse oder Aufgabe von Beteiligungen an Personengesellschaften 
ist das Kapital zum Zeitpunkt der Änderung der Beteiligungsverhältnisse bzw. Aufgabe der 
Beteiligung anzugeben. Hat die ausländische Gesellschaft kein Nominalkapital, so tritt an dessen 
Stelle das Reinvermögen. 


(6) Soweit bekannt, sind das Finanzamt, bei dem der ausländische Betrieb / die ausländische 
Betriebsstätte im Inland steuerlich erfasst ist, und die Steuer- bzw. Wirtschafts-
Identifikationsnummer anzugeben.  


(7) Bitte machen Sie hier Angaben zu Ihrer / Ihren Beteiligung(en) bzw. zu Beteiligungen einer  
Person, für die Sie eine Mitteilung abgeben.  
 
Sind Sie an einer ausländischen Gesellschaft nur mittelbar beteiligt, sind die an der Gesellschaft 
unmittelbar beteiligten Personen / Firmen anzugeben, über die Sie mittelbar beteiligt sind. Zeigen 
Sie in einer zusätzlichen Anlage auf, in welchem Umfang Sie mittelbar beteiligt sind. Jede 
ausländische Zwischengesellschaft, über die Sie mittelbar beteiligt sind, ist gesondert mitzuteilen. 
 
Bei Stiftungen, Vermögensmassen etc. geben Sie bitte die Stifter, Begünstigten u. ä. mit ihren 
Anteilen am Vermögen oder Ertrag an. Falls Stimmrechte und Gewinnbeteiligungen nicht der 
Beteiligung am Nominalkapital oder Vermögen der Gesellschaft (in Prozent) entsprechen oder sich 
die Höhe der Beteiligungen im Laufe des Kalenderjahres geändert hat, wird um eine Anlage mit 
erläuternden Angaben gebeten.  


(8) Drittstaat-Gesellschaft ist eine Personengesellschaft, Körperschaft, Personenvereinigung oder 
Vermögensmasse mit Sitz oder Geschäftsleitung in Staaten oder Territorien, die nicht Mitglieder 
der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelsassoziation sind. Eine 
mitteilungspflichtige Möglichkeit eines beherrschenden oder bestimmenden Einflusses setzt nicht 
das Bestehen einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung am Kapital oder Vermögen der 
Gesellschaft voraus; er kann sich auch im Zusammenwirken mit nahestehenden Personen im 
Sinne des § 1 Abs. 2 AStG ergeben (§ 139 Abs. 2 Nr. 4 AO). Bitte für diese nahestehenden 
Personen ggf. Name und Adresse auf gesondertem Blatt aufführen. 


(9) Eine vollständige Mitteilung umfasst folgende Bestandteile: 
• Wird mitgeteilt, dass keine Auslandsbeteiligungen bestehen, ist nur das ausgefüllte und 


unterschriebene Deckblatt einzureichen (Seite 1 des Formulars).  
• Bestehen eine oder mehrere ausländische Betriebsstätten bzw. ein oder mehrere ausländische 


Betriebe, ist das Deckblatt zusammen mit der/den Anlage(n) „Ausländische Gesellschaft / 
ausländische Betriebsstätte / ausländischer Betrieb“ einzureichen (Seiten 1 und 2 des 
Formulars).  


• Bestehen Beteiligungen an ausländischen Personengesellschaften und/oder ausländischen 
Kapitalgesellschaften, sind neben dem Deckblatt und der/den Anlage(n) „Ausländische 
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Gesellschaft / ausländische Betriebsstätte / ausländischer Betrieb“ auch die Anlage(n) 
„Beteiligte“ für jede Beteiligung abzugeben (Seiten 1 – 3 des Formulars). Als Beteiligung gilt 
auch ein 100-prozentiger Anteil an einer ausländischen Kapitalgesellschaft. 


• Besteht die erstmalige Möglichkeit der Beherrschung oder Bestimmung der 
gesellschaftsrechtlichen, finanziellen oder geschäftlichen Angelegenheiten einer Drittstaat-
Gesellschaft ist neben dem Deckblatt die Anlage „Drittstaat-Gesellschaft“ abzugeben (Seiten 1 
und 4 des Formulars). 


 







Mitteilung nach § 138b der Abgabenordnung (AO) 
 
 
An das Finanzamt __________________________________________________________________________ 
 
Steuer-Identifikationsnummer bzw. Wirtschafts-Identifikations-
nummer des mitteilungspflichtigen Instituts / Unternehmens 


Steuernummer des mitteilungspflichtigen 
Instituts / Unternehmens 


                       


 
Mitteilung nach § 138b AO über hergestellte oder vermittelte Beziehungen inländischer Steuerpflichtigen 
zu Drittstaat-Gesellschaften  
 
Bezeichnung des mitteilungspflichtigen Instituts/Unternehmens 
 
Name und Rechtsform 
 
Geschäftsanschrift: Straße, Hausnummer  
 


Postleitzahl Postfach 


Postleitzahl 
 


Ort Telefonisch erreichbar unter Nr. 
 


Ort der Geschäftsleitung (wenn von den Angaben zur Geschäftsanschrift abweichend) 
 
Ort des Sitzes (wenn von den Angaben zur Geschäftsanschrift abweichend) 
 
Das Institut / Unternehmen ist Verpflichteter nach 
 


[  ] § 2 Absatz 1 Nummer 1 GwG 
[  ] § 2 Absatz 1 Nummer 2 GwG  
[  ] § 2 Absatz 1 Nummer 3 GwG 
[  ] § 2 Absatz 1 Nummer 6 GwG 


Gesetzlicher Vertreter  
 
Straße, Hausnummer  
 


Postleitzahl Postfach 


Postleitzahl 
 


Ort Telefonisch erreichbar unter Nr. 
 


 
Bezeichnung des inländischen Steuerpflichtigen 
 
Name (bei natürlichen Personen auch Vorname)  
 
Wohn-/Geschäftsanschrift: Straße, Hausnummer  
 


Postleitzahl Postfach 


Postleitzahl 
 


Ort Telefonisch erreichbar unter Nr. 
 


Ort der Geschäftsleitung (wenn von den Angaben zur Geschäftsanschrift abweichend) 
 
Ort des Sitzes (wenn von den Angaben zur Geschäftsanschrift abweichend) 
 
Steuer-Identifikationsnummer bzw. Wirtschafts-Identifikationsnummer des 
inländischen Steuerpflichtigen 


Steuernummer des inländischen Steuer-
pflichtigen 


                       


Ersatzmerkmal 
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Bezeichnung der Drittstaat-Gesellschaft 
 
Name und Rechtsform  
 
Geschäftsanschrift: Straße, Hausnummer  
 


Postleitzahl Postfach 


Postleitzahl 
 


Ort Telefonisch erreichbar unter Nr. 
 


Staat / Territorium 
 
Ort der Geschäftsleitung (wenn von den Angaben zur Geschäftsanschrift abweichend) 
 
Ort des Sitzes (wenn von den Angaben zur Geschäftsanschrift abweichend) 
 
 
Beschreibung der vom mitteilungspflichtigen Institut / Unternehmen hergestellten oder vermittelten Beziehung des 
inländischen Steuerpflichtigen zur Drittstaat-Gesellschaft  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[  ]  Der mitteilungspflichtigen Stelle ist bekannt, dass der inländische Steuerpflichtige auf Grund der von ihr hergestellten 


oder vermittelten Beziehung allein oder zusammen mit nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG 
erstmals unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden oder bestimmenden Einfluss auf die gesellschaftsrechtli-
chen, finanziellen oder geschäftlichen Angelegenheiten einer Drittstaat-Gesellschaft ausüben kann. 


[  ]  Der inländische Steuerpflichtige hat eine von der mitteilungspflichtigen Stelle hergestellte oder vermittelte Beziehung 
zu einer Drittstaat-Gesellschaft erlangt, wodurch eine unmittelbare Beteiligung von insgesamt mindestens 30 Prozent 
am Kapital oder am Vermögen der Drittstaat-Gesellschaft erreicht wird. Anderweitige Erwerbe des inländischen Steu-
erpflichtigen hinsichtlich der gleichen Drittstaat-Gesellschaft wurden dabei berücksichtigt, soweit sie der mitteilungs-
pflichtigen Stelle bekannt sind oder bekannt sein mussten. 


 
 
 
Datum, Unterschrift  
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BETREFF  Umsatzsteuer; 
  Konsequenzen des EuGH-Urteils vom 17. September 2014  


in der Rs. Skandia America, C-7/13 


   
GZ  III C 2 - S 7105/13/10001 


DOK  2018/0597985 


 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


I. 


 


Der EuGH hat mit Urteil vom 17. September 2014 in der Rs. Skandia America, C-7/13
1
, 


entschieden, dass Art. 2 Abs. 1, Art. 9 und Art. 11 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 


28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem dahin auszulegen sind, dass 


die von einer Hauptniederlassung in einem Drittland zugunsten einer Zweigniederlassung in 


einem Mitgliedstaat erbrachten Dienstleistungen steuerbare Umsätze darstellen, wenn die 


Zweigniederlassung einer Mehrwertsteuergruppe angehört.  


 


Die Grundsätze dieses Urteils sind nur auf Fälle anzuwenden, in denen der Sachverhalt dem 


des Urteils entspricht, nämlich sofern Leistungen zwischen einer Hauptniederlassung in einem 


Drittland und ihrer Betriebsstätte, die in einem Mitgliedstaat einer Mehrwertsteuergruppe 


angehört, ausgetauscht werden. 


 


II. 


 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 


Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass vom 1. Oktober 2010, BStBl I Seite 846, 


                                                 
1
 Die Entscheidung wird zeitgleich im Bundessteuerblatt veröffentlicht. 







 


 


Seite 2  der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom xx.xx.2018, - III C x - S xxxx/xx/xxxxx 


(2018/xxxxxx) -, BStBl I Seite xxx, geändert worden ist, wie folgt geändert: 


 


 


1. Abschnitt 2.9 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:  


 


„(2)  
1
Der Begriff des Unternehmens in § 2 Abs. 1 Satz 2 UStG bleibt von der 


Beschränkung der Organschaft auf das Inland grundsätzlich unberührt. 
2
Daher sind 


grenzüberschreitende Leistungen innerhalb des Unternehmens, insbesondere zwischen 
dem Unternehmer, z.B. Organträger oder Organgesellschaft, und seinen Betriebsstätten 
(Abschnitt 3a.1 Abs. 3) oder umgekehrt - mit Ausnahme von Warenbewegungen auf 
Grund eines innergemeinschaftlichen Verbringens (vgl. Abschnitt 1a.2) - im Regelfall 
nicht steuerbare Innenumsätze. 


3
Demgegenüber sind Leistungen zwischen einer 


Hauptniederlassung in einem Drittland und ihren inländischen Betriebsstätten, die 
im Inland einem Organkreis angehören, keine Innenumsätze; die Betriebsstätten 
dürfen nicht den einzigen im Inland gelegenen Unternehmensteil im Sinne des § 2 
Abs. 2 Nr. 2 Satz 3 UStG bilden (vgl. EuGH-Urteil vom 17. 9. 2014, C-7/13, Skandia 
America). 


 


B e i sp i e l  1 :  
1
Der im Inland ansässige Organträger O hat in der Schweiz eine 


Organgesellschaft T. 
2
T hat eine Betriebsstätte B im Inland. 


3
T erbringt eine 


sonstige Leistung im Sinne des § 3a Abs. 2 UStG an B. 
4
O und B bilden das Unternehmen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 3 UStG. 


5
T 


bewirkt eine steuerbare und steuerpflichtige Leistung, für die O die Steuer nach 
§ 13b Abs. 5 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 UStG schuldet. 


 


B ei sp i e l  2 :  
1
Der in der Schweiz ansässige Organträger O hat eine Organgesellschaft T in 


Frankreich. 
2
O unterhält mehrere Betriebsstätten im Inland. 


3
O erbringt 


sonstige Leistungen im Sinne des § 3a Abs. 2 UStG an seine Betriebsstätten.  
4
Die Betriebsstätten bilden das Unternehmen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 


Satz 3 UStG. 
5
Da der im Inland gelegene Unternehmensteil ausschließlich aus 


Betriebsstätten des O besteht, handelt es sich um nicht steuerbare 
Innenumsätze.“  


 


 


2. Abschnitt 2.9 Abs. 6 wird wie folgt geändert:  


 


a) Nach Satz 5 wird folgender neuer Satz 6 eingefügt:  


 


„
6
Dies gilt für Organgesellschaften im Drittland auch im Verhältnis zu ihren im 


Inland gelegenen Betriebsstätten (vgl. Absatz 2 Satz 3).“ 


 


b) Die bisherigen Sätze 6 bis 8 werden die neuen Sätze 7 bis 9.  


 


 







 


 


Seite 3  Die Regelungen dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Es wird nicht 


beanstandet, wenn auf vor dem 1. Januar 2019 ausgeführte Umsätze Abschnitt 2.9 in der bis-


her geltenden Fassung angewendet wird. 


 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für eine 


Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen 


(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen - Steuern - Steuerarten - 


Umsatzsteuer - Umsatzsteuer-Anwendungserlass zum Herunterladen bereit. 


 


Im Auftrag 


 



http://www.bundesfinanzministerium.de/
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